
KOH L EN SÄUR E BAD
K U R P R O B E

Im Rahmen einer einmaligen Kurprobe können Sie ein Kohlensäureprobebad ohne ärztliche Untersuchung in An-
spruch nehmen. Wiederholte Anwendungen benötigen gemäß der gesetzlichen Kurordnung für Bad Tatzmanns-
dorf eine ärztliche Verordnung.

KON T R A I N D I K AT I O N E N
Unsere Kohlensäurebäder sollten nicht zur Anwendung kommen bei: 

Entzündlichen Erkrankungen, Fieber, akuten oder chronischen Infektionserkrankungen, Herzschwäche, Erkrankun-
gen der Herzkranzgefäße, Herzinfarkt und/oder Schlaganfall auch nicht in Ihrer Krankengeschichte, Herzrhyth-
musstörungen, nicht oder schlecht eingestelltem Bluthochdruck, Blutungen jeder Art, Schwangerschaft, Erkrankun-
gen der Haut, Neigung zu Thrombosen, tiefen Beinvenenthrombose in der Krankengeschichte, Lymphödem in der 
zu behandelnden Körperregion, Überfunktion der Schilddrüse, cerebralen Anfallsleiden (Epilepsie), Erkrankungen 
der Bronchien und/oder Lunge, die zu erhöhtem Kohlendioxidgehalt im Blut führen, Rekonvaleszenz und herabge-
setztem Allgemeinzustand, verringerter körperlichen Belastbarkeit

Ungeachtet dieser Aufzählung ersuchen wir Sie, bei Vorliegen Ihnen bekannter sonstiger Beeinträchtigung Ihrer 
Gesundheit nur nach ärztlicher Abklärung und Verordnung Kohlensäurebäder in Anspruch zu nehmen.

 Ich habe den Aufklärungsbogen gelesen und mache die Anwendung in eigener Verantwortung. 

 Mein Gesundheitszustand ist nicht durch oben angeführte Beschwerden beeinträchtigt  
 und ich fühle mich gesund. 

Name:_______________________________________     Unterschrift/Datum: ________________________________
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